
 

Ergebnishaushalt 
 



 

Liste 1 
Auflistung der erledigten oder 

zurückgezogenen Anträge 
 

 

 

Hinweis: Über die Liste 1 könnte ein globaler Beschluss 

gefasst werden. 



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.
09

Kostenart 521110

Antragsteller Allianz Verweis auf Antrag

Unterhalting von Gebäiden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäideinterhalting

Aifwendingen f. Unterhalting d. Gebäide

Text Antrag

Die ALLIANZ für Hilden beantragt, an Grindschile Walder Straße eine Verbinding/ Dirchbrich zwischen den Räimen 

im Dachgeschoss zi schaffen.

Begründing:

Die Räime im Dachgeschoß sind nir über den jeweiligen Zigang der Gebäide zi erreichen. Dirch die Schaffing einer 

Verbinding zwischen den Gebäiden können die Räime als OGATA-Raim genitzt werden. Ferner wird so ein 

gemeinsamer Flichtweg geschaffen.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Wie bereits bei den Ortsbesichtigingen verschiedener Schilgebäide am 12.01.2017 erläitert, soll der beantragte 

Dirchbrich ab Beginn der Osterferien realisiert werden. Allerdings befinden sich die zi verbindenden Räime nicht im 

Dachgeschoss, sondern im 1. Obergeschoss.

1.827.000,00

0,00

SSA

UKS

Antrag wirde zirückgezogen!

ohne Berating ind Abstimming

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.827.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

0,00 0,00 0,00

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

20202018 2019

Liste 1  -   Seite 1 von 3



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.
23

Kostenart 999999

Antragsteller Bündnis90/Grüne Verweis auf Antrag

Unterhalting von Gebäiden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäideinterhalting

Sonstige Änderingen

Text Antrag

Das Schilgebäideinterhaltingsprogramm wird jährlich fortgeschrieben.

Begründing:

Die Begehing der Schilen am 12.01.17 hat die Notwendigkeit einer regelmäßigen Begitachting der Schilgebäide 

aifgezeigt.

Das Schilgebäideinterhaltingsprogramm soll daher jährlich fortgeschrieben ind i.a. folgende Informationen (incl. 

Begründing) bieten:

- fertiggestellte Maßnahmen

- verschobene bzw. wegfallende Maßnahmen

- neie Maßnahmen

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Nine jährliche Fortschreibing des Schilgebäideinterhaltingsprogramms ist mit zisätzlichen Ortsbesichtigingen aller 

Schilgebäide verbinden. Dafür müssten personelle Kapazitäten vorgehalten werden, die aber derzeit nicht zir 

Verfüging stehen. Die Verwalting hält eine Fortschreibing/Neiaiflage im 2-Jahres-Abstand für aisreichend. 

Allerdings könnte jährlich über fertiggestellte, verschobene ind wegfallende Maßnahmen im Fachaisschiss berichtet 

werden.

SSA

UKS

Antrag wirde zirückgezogen!

ohne Berating ind Abstimming

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017 20202018 2019

Liste 1  -   Seite 2 von 3



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 1306019010

Antrag Nr.
08

Kostenart 4./5.

Antragsteller Allianz Verweis auf Antrag

Vorkostentr. Bestattingswesen

Amt 

6800

Produkt 130601 Bestattingswesen

verschiedene Nrträge/Aifwendingen

Text Antrag

Die ALLIANZ für Hilden beantragt, das Ordentliche Nrgebnis für das Bestattingswesen mindestens kostendeckend zi 

gestalten, nötigenfalls dirch Leistingseingrenzingen.

Begründing:

Ns ist nicht hinnehmbar, dass das Bestattingswesen bei erforderlicher Haishaltskonsolidiering nicht mindestens 

kostendeckend betrieben wird.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Für das Bestattingswesen wird jedes Jahr eine Gebührenbedarfsberechning dirchgeführt, welche dann dirch den 

Haipt- ind Finanzaisschiss ind den Rat der Stadt Hilden beschlossen wird. Ziletzt in der SV68/029, mit der 

Gebührenbedarfsberechning für das Jahr 2017. Hierin sind alle gebührenrelevanten Nrträge ind Aifwendingen 

enthalten, ein Kostendeckingsgrad von 100% wird kalkiliert. Weiterhin wird für das Bestattingswesen ein 

Jahresabschliss dirchgeführt, welcher in den letzten Jahren dirchweg über der 100%igen Kostendecking lag.

-18.181,00

18.181,00

UKS Antrag wirde zirückgezogen

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 0,00

Erläuterungen Beschluss

2017

-7.207,00 -7.179,00 -6.657,00

20202018 2019

Liste 1  -   Seite 3 von 3



 

Liste 2 
Ansatzkorrekturen mit 

Verwaltungsvorschlägen 
 

 

 

Hinweis: Über die Liste 2 könnte ein globaler Beschluss 

gefasst werden. 



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0101012000

Antrag Nr.

Kostenart 541800

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern

Amt 

0100

Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufwend. f .ehrenamtliche Tätigkeit

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Die Änderungen der Gemeindeordnung NW und der EntschädigungsVO NW machten eine Neuberechnung der 

Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen an die Mandatsträger erforderlich. Vorausgesetzt wurde, dass der Rat 

wie im Ältestenrat verabredet mit Wirkung ab April (Änderung der Hauptsatzung) auf die zusätzlichen 

Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende verzichtet.

382.000,00

13.000,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 395.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

389.640,00 397.430,00 405.380,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00

402.640,00 410.430,00 418.380,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 1 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0106080010

Antrag Nr.

Kostenart 448100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Durchführen von Vergabeverfahren

Amt 

2000

Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Erstattungen vom Land

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Auf der Grundlage der Verordnung über eine Kostenausgleichsregelung für durch das Tariftreue- und Vergabegesetz 

Nordrhein-Westfalen erhalten die kommunalen öffentlichen Auftraggeber als Ersatz der notwendigen, 

durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen oder durch die zusätzliche 

Rechtsverfolgung in Folge der Anwendung des TVgG entstanden sind, einen einmaligen Kostenausgleich in Höhe von 

20.422.526,- €. Der Anteil, der auf die Stadt Hilden entfällt, beträgt 31.670,- €.

0,00

31.670,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 31.670,00

Erläuterungen Beschluss

2017

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 2 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0108042080

Antrag Nr.

Kostenart 544100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge

Amt 

1000

Produkt 010804 Personalservice

Versicherungsbeiträge u.ä.

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mit Bescheid vom 02.02.2017 von der Unfallkasse NRW wurde der Stadt Hilden mitgeteilt, dass ein Beitragszuschlag 

gem. § 7 der Beitragsordnung der Unfallkasse NRW für das Jahr 2017 erhoben wird. Gem. § 7 haben Unternehmen, 

deren Eigenbelastung in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % 

übersteigt, einen Beitragszuschlag zu entrichten. Dieser Umstand trifft, nach Überprüfung des Bescheides, für die Stadt 

Hilden zu. Daher ist der bereits geplante Ansatz von 145.000,- € um 34.200,- € zu erhöhen.

145.000,00

34.200,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 179.200,00

Erläuterungen Beschluss

2017

145.000,00 145.000,00 145.000,00

0,00 0,00 0,00

145.000,00 145.000,00 145.000,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 3 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.

Kostenart 448010

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unterhaltung von Gebäuden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Erstattungen vom Bund

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Herrichtung von mietfrei überlassenen Bundesimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen (siehe Kostenart 

521110). Die Herrichtungskosten werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstattet. Die Postitionen 

werden mit einem Haushaltsvermerk 01 versehen (Über den Haushaltsansatz hinaus gehende zweckgebundene Erträge 

(Mehrerträge)/Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 

bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/Mindereinzahlungen zu entsprechenden 

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen.).

0,00

250.000,00

JHA

UKS

Einst. - -

Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 250.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 4 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.

Kostenart 521110

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unterhaltung von Gebäuden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Herrichtung von mietfrei überlassenen Bundesimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Herrichtungskosten 

werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstattet (siehe Kostenart 448010). Die Postitionen werden mit 

einem Haushaltsvermerk 01 versehen (Über den Haushaltsansatz hinaus gehende zweckgebundene Erträge 

(Mehrerträge)/Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 

bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/Mindereinzahlungen zu entsprechenden 

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen.).

1.827.000,00

250.000,00

JHA

UKS

Einst. - -

Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 2.077.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

0,00 0,00 0,00

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 5 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0113020030

Antrag Nr.

Kostenart 542220

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Hausverwaltung

Amt 

2600

Produkt 011302 Bewirtschaftung

Mieten für Immobilien

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Der Ansatz von 1.674.700,- € enthält auch die Miete für die Kindertageseinrichtung Kleine Strolche.

Weiterhin steht die Verwaltung in Verhandlungen mit der Evangelischen Kirche im Rheinland über die Anmietung 

weiterer Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen. Der Ansatz ist um die Aufwendungen für Nebenkosten und 

Miete Fluchttreppen/Zaunanlage um 125.490,- € zu erhöhen.

Ab 2018 sind weitere zusätzliche Zahlungen in Höhe von 136.690,- € zu leisten.

1.674.700,00

125.490,00

SozA

UKS

Einst. - -

Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.800.190,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.674.700,00 1.674.700,00 1.674.700,00

262.180,00 262.180,00 262.180,00

1.936.880,00 1.936.880,00 1.936.880,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 6 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0301010030

Antrag Nr.

Kostenart 414100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Mehraufwendungen für integrative Beschulung

Amt 

5100

Produkt 030101 Grundschulen

Zuweisungen vom Land

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Änderung des Erlasses bezüglich der Förderung der offenen Ganztagsschule im Primarbereich; Stand Januar 2017

129.000,00

4.000,00

SSA Einst.

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 133.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

129.000,00 129.000,00 129.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00

133.000,00 133.000,00 133.000,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 7 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0301010040

Antrag Nr.

Kostenart 414130

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

OGS Schulbetreuung Grundschulen

Amt 

5100

Produkt 030101 Grundschulen

Zuweisungen vom Land f. Personal

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Änderung des Erlasses bezüglich der Förderung der offenen Ganztagsschule im Primarbereich; Stand Januar 2017

1.068.738,00

71.394,00

SSA Einst.

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.140.132,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.121.813,00 1.121.813,00 1.121.813,00

74.914,00 74.914,00 74.914,00

1.196.727,00 1.196.727,00 1.196.727,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 8 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0301070030

Antrag Nr.

Kostenart 527100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband

Amt 

5100

Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)

Schülerbeförderungskosten

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Anpassung an den Haushaltsplan-Entwurf des Zweckverbandes. Die endgültige Haushaltssatzung liegt noch nicht vor.

149.000,00

8.000,00

SSA Einst.

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 157.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

149.000,00 149.000,00 149.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00

157.000,00 157.000,00 157.000,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 7 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0301070030

Antrag Nr.

Kostenart 531300

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband

Amt 

5100

Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)

Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Anpassung an den Haushaltsplan-Entwurf des Zweckverbandes. Die endgültige Haushaltssatzung liegt noch nicht vor.

629.770,00

15.335,00

SSA Einst.

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 645.105,00

Erläuterungen Beschluss

2017

629.770,00 629.770,00 629.770,00

15.335,00 15.335,00 15.335,00

645.105,00 645.105,00 645.105,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 10 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0402010020

Antrag Nr.

Kostenart 549610

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)

Amt 

4100

Produkt 040201 Kulturförderung

Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Der Ansatz für 2018 enthält 6.000,- € für den Wilhelm-Fabry-Förderpreis. Der Ausschuss für Kultur und Heimatpflege 

hat in seiner Sitzung am 02.12.2016  beschlossen, das Preisgeld aufgrund der Haushaltssituation um 1.000,- € zu kürzen.

25.740,00

0,00

AKH Einst.

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 25.740,00

Erläuterungen Beschluss

2017

31.740,00 25.740,00 25.740,00

-1.000,00 0,00 0,00

30.740,00 25.740,00 25.740,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 11 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0405019010

Antrag Nr.

Kostenart 50xxxx

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Amt 

4100

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Personalaufwand

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Zum 01.02.2017 mussten aus rechtlichen Gründen drei Mitarbeiter der Musikschule, die bisher aus dem Bereich der 

Dienstleistungen finanziert wurden, als tariflich Beschäftigte übernommen/eingestellt werden. Im Gegenzug entfällt bei 

Kostenart 529100 "Dienstleistungen" ein Betrag von 76.370,- €.

1.387.279,00

160.300,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.547.579,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.386.949,00 1.387.229,00 1.424.029,00

160.300,00 160.300,00 160.300,00

1.547.249,00 1.547.529,00 1.584.329,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 12 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0405019010

Antrag Nr.

Kostenart 529100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Amt 

4100

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Zum 01.02.2017 mussten aus rechtlichen Gründen drei Mitarbeiter der Musikschule, die bisher aus dem Bereich der 

Dienstleistungen finanziert wurden, als tariflich Beschäftigte übernommen/eingestellt werden. Im Gegenzug wird bei 

den Personalaufwendungen ein zusätzlicher Betrag von 160.300,- € benötigt.

316.000,00

-76.370,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 239.630,00

Erläuterungen Beschluss

2017

316.000,00 316.000,00 316.000,00

-76.370,00 -76.370,00 -76.370,00

239.630,00 239.630,00 239.630,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 13 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0503013000

Antrag Nr.

Kostenart 531800

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)

Amt 

5000

Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung des Zuschusses für die Schuldnerberatung aufgrund Erhöhung des Verbraucherpreisindex

82.000,00

1.000,00

SozA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 83.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

82.000,00 82.000,00 82.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

83.000,00 83.000,00 83.000,00

20202018 2019

Liste 2  -   Seite 14 von 38



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010020

Antrag Nr.

Kostenart 533400

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mehraufwendungen wegen eines neuen kostenintensiven Falles.

617.000,00

36.000,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 653.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

597.000,00 577.000,00 557.000,00

0,00 0,00 0,00

597.000,00 577.000,00 557.000,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010030

Antrag Nr.

Kostenart 533500

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Reduzierung der Fallzahl von 6,2 auf 4,75 Fälle

471.000,00

-21.000,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 450.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

465.000,00 465.000,00 465.000,00

0,00 0,00 0,00

465.000,00 465.000,00 465.000,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010050

Antrag Nr.

Kostenart 531840

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Tagesgruppen

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Zuschüsse SPE-Mühle

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Vertragliche Regelung; der vom Statistischen Bundesamt festgelegte Verbraucherindex für Deutschland hat sich seit 

Vertragsabschluss mit Stand 11/2016 um 5,06 % erhöht.  Im ursprünglichen Ansatz war die Steigerung erst zum zweiten 

Halbjahr kalkuliert.

269.070,00

6.720,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 275.790,00

Erläuterungen Beschluss

2017

275.650,00 275.650,00 275.650,00

140,00 140,00 140,00

275.790,00 275.790,00 275.790,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010070

Antrag Nr.

Kostenart 523200

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Vollzeitpflegen

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Erstattungen an Gemeinden (GV)

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mehraufwendungen wegen eines neuen Falles.

518.000,00

9.000,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 527.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

518.000,00 518.000,00 518.000,00

0,00 0,00 0,00

518.000,00 518.000,00 518.000,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010070

Antrag Nr.

Kostenart 533400

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Vollzeitpflegen

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mehraufwendungen wegen eines neuen Falles.

436.800,00

9.700,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 446.500,00

Erläuterungen Beschluss

2017

445.500,00 454.500,00 463.500,00

0,00 0,00 0,00

445.500,00 454.500,00 463.500,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010080

Antrag Nr.

Kostenart 523200

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Heimpflege

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Erstattungen an Gemeinden (GV)

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis von zwei bekannten Fällen.

159.000,00

-16.500,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 142.500,00

Erläuterungen Beschluss

2017

159.000,00 159.000,00 159.000,00

0,00 0,00 0,00

159.000,00 159.000,00 159.000,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010080

Antrag Nr.

Kostenart 533500

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Heimpflege

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis von 37,6 Fällen (urspr. Planung mit 35,2 Fällen)

2.367.000,00

171.000,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 2.538.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

2.414.000,00 2.462.000,00 2.511.000,00

0,00 0,00 0,00

2.414.000,00 2.462.000,00 2.511.000,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010120

Antrag Nr.

Kostenart 533500

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Mutter-Kind-Einrichtung

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis von einem lfd. Fall sowie vier Planungsfällen.

345.500,00

82.500,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 428.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

345.500,00 345.500,00 345.500,00

0,00 0,00 0,00

345.500,00 345.500,00 345.500,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010220

Antrag Nr.

Kostenart 448100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unbegleitete minderjährige Ausländer

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Erstattungen vom Land

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Anpassung an die Aufwendungen

2.552.300,00

44.080,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 2.596.380,00

Erläuterungen Beschluss

2017

2.552.300,00 2.552.300,00 2.552.300,00

0,00 0,00 0,00

2.552.300,00 2.552.300,00 2.552.300,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010220

Antrag Nr.

Kostenart 50XXXX

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unbegleitete minderjährige Ausländer

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Personalaufwand

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Zusätzliche Personalaufwendungen, die sich aus der SV 51/139 für 0,5 VzK befristet für 2 Jahre (ab 01.07.2017) ergeben.

98.829,00

16.670,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 115.499,00

Erläuterungen Beschluss

2017

98.829,00 98.829,00 98.829,00

33.340,00 16.670,00 0,00

132.169,00 115.499,00 98.829,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010220

Antrag Nr.

Kostenart 533400

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unbegleitete minderjährige Ausländer

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung aufgrund aktueller Fallzahlen.

240.300,00

-46.500,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 193.800,00

Erläuterungen Beschluss

2017

240.300,00 240.300,00 240.300,00

0,00 0,00 0,00

240.300,00 240.300,00 240.300,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603010220

Antrag Nr.

Kostenart 533500

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unbegleitete minderjährige Ausländer

Amt 

5100

Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Planung auf Basis von 38 Fällen; Neuberechnung Krankenbehandlungs- und Dolmetscherkosten

2.312.000,00

90.580,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 2.402.580,00

Erläuterungen Beschluss

2017

2.312.000,00 2.312.000,00 2.312.000,00

0,00 0,00 0,00

2.312.000,00 2.312.000,00 2.312.000,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603120070

Antrag Nr.

Kostenart 448100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht

Amt 

5100

Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Erstattungen vom Land

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Kostenerstattung durch den LVR im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale für die Personalkosten der Vormünder 

für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer i.H.v. 26.000,- € sowie die Erstattung von 

Dolmetscherkosten i.H.v. 1.800,- €

21.755,00

6.045,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 27.800,00

Erläuterungen Beschluss

2017

21.755,00 21.755,00 21.755,00

6.045,00 6.045,00 6.045,00

27.800,00 27.800,00 27.800,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603120070

Antrag Nr.

Kostenart 533400

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht

Amt 

5100

Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neufassung des Kontraktes Trennungs- und Scheidungsberatung (2017ff) Aufwendungen hierfür insgesamt 237.871,- € 

/ Zuzügl. Personalkostenpauschale  Vormünder für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. 

Aufwendungen hierfür 26.000,- €. Den Personalaufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe gegenüber 

(Kostenerstattung durch den LVR - Verwaltungskostenpauschale).

262.355,00

1.516,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 263.871,00

Erläuterungen Beschluss

2017

262.355,00 262.355,00 262.355,00

1.516,00 1.516,00 1.516,00

263.871,00 263.871,00 263.871,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603131000

Antrag Nr.

Kostenart 421200

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unterhaltsvorschuss

Amt 

5000

Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl-rechtl. UV

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes waren die Auswirkungen der Gesetzesänderung zum 

Unterhaltsvorschuss noch nicht absehbar, daher wurde zunächst eine marginale Erhöhung sozusagen als Merkposten in 

den Haushalt eingefügt. Nunmehr haben sich durch die Schreiben des LKT und Städtetages seit dem 24.01.2017 neue 

Erkenntnisse ergeben, die aber auch keine abschließende Beurteilung zulassen. Die Anhaltspunkte der Veränderung 

wurden jedoch berücksichtigt bei den neuen Ansätzen.

115.000,00

22.600,00

SozA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 137.600,00

Erläuterungen Beschluss

2017

115.000,00 115.000,00 115.000,00

61.210,00 61.210,00 61.210,00

176.210,00 176.210,00 176.210,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603131000

Antrag Nr.

Kostenart 448100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unterhaltsvorschuss

Amt 

5000

Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Erstattungen vom Land

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes waren die Auswirkungen der Gesetzesänderung zum 

Unterhaltsvorschuss noch nicht absehbar, daher wurde zunächst eine marginale Erhöhung sozusagen als Merkposten in 

den Haushalt eingefügt. Nunmehr haben sich durch die Schreiben des LKT und Städtetages seit dem 24.01.2017 neue 

Erkenntnisse ergeben, die aber auch keine abschließende Beurteilung zulassen. Die Anhaltspunkte der Veränderung 

wurden jedoch berücksichtigt bei den neuen Ansätzen.

323.900,00

95.190,00

SozA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 419.090,00

Erläuterungen Beschluss

2017

323.900,00 323.900,00 323.900,00

234.280,00 234.280,00 234.280,00

558.180,00 558.180,00 558.180,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0603131000

Antrag Nr.

Kostenart 533910

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Unterhaltsvorschuss

Amt 

5000

Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes waren die Auswirkungen der Gesetzesänderung zum 

Unterhaltsvorschuss noch nicht absehbar, daher wurde zunächst eine marginale Erhöhung sozusagen als Merkposten in 

den Haushalt eingefügt. Nunmehr haben sich durch die Schreiben des LKT und Städtetages seit dem 24.01.2017 neue 

Erkenntnisse ergeben, die aber auch keine abschließende Beurteilung zulassen. Die Anhaltspunkte der Veränderung 

wurden jedoch berücksichtigt bei den neuen Ansätzen.

694.000,00

139.970,00

SozA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 833.970,00

Erläuterungen Beschluss

2017

694.000,00 694.000,00 694.000,00

373.940,00 373.940,00 373.940,00

1.067.940,00 1.067.940,00 1.067.940,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0701020010

Antrag Nr.

Kostenart 531840

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Beteiligung SPE-Mühle

Amt 

5100

Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Zuschüsse SPE-Mühle

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Indexanpassung 5,06 % statt 5 %

136.120,00

80,00

JHA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 136.200,00

Erläuterungen Beschluss

2017

136.120,00 136.120,00 136.120,00

80,00 80,00 80,00

136.200,00 136.200,00 136.200,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 1201040010

Antrag Nr.

Kostenart 531310

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV

Amt 

6100

Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Umlage VRR

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Laut Haushaltssatzung des Kreises Mettmann beträgt der voraussichtliche Anteil der Stadt Hilden an der Sonderumlage 

für den Zweckverband VRR in 2017 1.067.650,- €.

1.087.650,00

-20.000,00

SteA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.067.650,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.087.650,00 1.087.650,00 1.087.650,00

-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

1.067.650,00 1.067.650,00 1.067.650,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 1601010010

Antrag Nr.

Kostenart 537120

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Amt 

2000

Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Solidaritätsumlage

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Die endgültige Festsetzung der Solidaritätsumlage nach dem GFG 2017 ergibt einen geringfügig höheren Betrag als in 

der Modellrechnung.

594.160,00

290,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 594.450,00

Erläuterungen Beschluss

2017

594.160,00 594.160,00 594.160,00

290,00 290,00 290,00

594.450,00 594.450,00 594.450,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 1601010030

Antrag Nr.

Kostenart 537210

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Kreisumlage

Amt 

2000

Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Kreisumlage

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Der Kreis Mettmann hat den Hebesatz für die Kreisumlage von 36,3 % im endgültigen Haushaltsplan 2017 auf 35,53 % 

herabgesetzt.

28.834.900,00

-611.600,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 28.223.300,00

Erläuterungen Beschluss

2017

29.692.800,00 30.383.900,00 31.146.500,00

0,00 0,00 0,00

29.692.800,00 30.383.900,00 31.146.500,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 1601010050

Antrag Nr.

Kostenart 401200

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Grundsteuern

Amt 

2000

Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Grundsteuer B

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Nach Aufstellung des Entwurfs 2017 gab es noch diverse Nachveranlagungen im HH-Jahr 2016 für Veranlagungsjahre 

2016 und früher (insg. rd. 60.000,- € für das HH-Jahr 2016). Darüber hinaus, wurde auch im HH-Jahr 2017 bereits ein 

Neubauprojekt (rückwirkend ab dem Veranlagungsjahr 2016) neu bewertet.

12.480.000,00

45.000,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 12.525.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

12.520.000,00 12.570.000,00 12.620.000,00

45.000,00 45.000,00 45.000,00

12.565.000,00 12.615.000,00 12.665.000,00

20202018 2019
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Kostenträger

Antrag Nr.

Kostenart 508100

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Amt Produkt 999999 Verschiedene Produkte

Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Tarifrechtlich besteht die Verpflichtung, abhängig von der Anzahl der bewilligten Altersteilzeitregelungen, im Bereich 

der Beschäftigten Altersteilzeit zu gewähren. Weil die Quote unterschritten wurde, mussten weitere 

Altersteilzeitverträge geschlossen werden. Die Beträge werden den Rückstellungen für Altersteilzeit zugeführt und in 

Folgejahren wieder aufgelöst.

-305.360,00

50.210,00

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: -255.150,00

Erläuterungen Beschluss

2017

-235.160,00 -123.900,00 -8.210,00

11.170,00 -32.920,00 -23.860,00

-223.990,00 -156.820,00 -32.070,00

20202018 2019
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Kostenträger 1601019010

Antrag Nr.

Kostenart 4./5.

Antragsteller Verwaltung Verweis auf Antrag

Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Amt 

2000

Produkt ALLE Alle Produkte

verschiedene Erträge/Aufwendungen

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Sonstige Sammelposition:

Um den Umfang der Änderungsliste in Grenzen zu halten, werden Änderungen der Verwaltung, die summarisch 

gesehen keine Veränderung bedeuten, unter dieser Position zusammengefasst, z. B.

a) Verschiebung von Ansätzen aus formellen/organisatorischen Gründen in eine andere Zeile eines Teilergebnisplanes

b) Verschiebung von Stellenanteilen in Produkten

c) Verschiebungen bei Internen Leistungsverrechnungen

d) Die Höhe der Ausgleichsrücklage ergibt sich erst nach Eingabe aller Veränderungen.

e) Durch Veränderungen bei Investitionen ergeben sich ggf. auch geänderte Abschreibungsbeträge oder Auflösungen 

von Sonderposten.

f) Finanzielle Auswirkungen der SV 61/116 (nicht öffentlich), die Ein- und Auszahlungen in derselben Höhe betreffen.

Die o.g. Veränderungen würden die Änderungsliste enorm aufblähen - das Ergebnis würde sich allerdings nicht 

verändern.

Nach dem Beratungsergebnis wird die neue Kreditermächtigung sowie die Zins- und Tilgungsleistungen berechnet und 

in den Haushaltsplan aufgenommen.

Ebenso wird die Höhe der Zuführung Versorgungsrücklage (I200000003) der zur Verfügung stehenden Liquidität 

angepasst.

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017 20202018 2019
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Kostenträger 0101012000

Antrag Nr.
29

Kostenart 541800

Antragsteller Bündnis90/Grüne Verweis auf Antrag

Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern

Amt 

0100

Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufwend. f .ehrenamtliche Tätigkeit

Text Antrag

Verzicht auf Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende

Begründung:

Die Ausschüsse der Stadt Hilden finden zu selten statt, als dass von einem besonderen Arbeitsaufwand der 

Vorsitzenden ausgegangen werden kann. Der Verzicht auf zusätzliche Aufwandsentschädigungen entlastet den städt. 

Haushalt und ist auch angesichts der beschlossenen Einsparungen bei Vereinen und Verbänden geboten.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Ab dem 01.01.2017 besteht durch die Änderung der Entschädigungsverordnung ein Anspruch aller 

Ausschussvorsitzenden nach § 46 Nr. 2 GO NRW i. V. m. dem geplanten § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO auf eine 1-fach 

erhöhte Aufwandsentschädigung. Ausgenommen von dieser Regelung sind der Wahlprüfungsausschuss, der 

Hauptausschuss und der Wahlausschuss. Nach dem neuen § 46 Satz 2 GO NRW kann in der Hauptsatzung festgelegt 

werden, dass „weitere Ausschüsse" von dieser Regelung ausgenommen werden. Der Gesetzgeber gibt damit die 

Möglichkeit, vor Ort unter Abwägung des Aufwands des einzelnen Ausschussvorsitzenden, etwa unter Zugrundelegung 

der Häufigkeit und Länge der Ausschusssitzungen, weitere Ausschüsse von der Regelung auszunehmen.

Die Mitglieder des Ältestenrates haben sich bereits für einen grundsätzlichen Verzicht auf die zusätzliche 

Aufwandsentschädigung bei allen Ausschüssen ausgesprochen. Die Verwaltung bereitet die notwendige 

Satzungsänderung für die Sitzung des Rates im März vor, sodass der Verzicht ab April wirksam werden kann.

382.000,00Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017

389.640,00 397.430,00 405.380,00

20202018 2019
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Kostenträger 0101019010

Antrag Nr.
04

Kostenart 999999

Antragsteller Bürgeraktion Verweis auf Antrag

Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktio

Amt 

0100

Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Sonstige Änderungen

Text Antrag

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für 

audiovisuelle Übertragungen des öffentlichen Teils von Ratssitzungen via Internet-Livestream zu prüfen. Zur 

Realisierung ist dem Stadtrat bis zur Sommerpause 2017 ein konzeptioneller Vorschlag zur Beratung und Entscheidung 

vorzulegen. Dabei sind auch die einmaligen und laufenden Kosten darzustellen.

Bei der Konzepterstellung sollen außerdem folgende Aspekte beachtet werden:

 1. Der Livestream soll von den Nutzerinnen und Nutzern leicht gefunden und abgerufen werden können.

 2. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Verfügung zu stehen.

 3. ���������������������������������������������������������������������������������%����������������������

Mindestanforderungen sind Aufzeichnung, Verwaltung und Verbreitung von Videos sowie nachträgliches Hinzufügen 

von weiteren Informationen.

 4. ������������������������������������������������������������������������������������+����������������������

Namensnennung ("cc-by") eingestellt werden.

 5. ������������������������������������������������������������������+����������������������������������������������

dort die Möglichkeit für ein begleitendes Medienprojekt mit Kindern und Jugendlichen prüfen. 

Begründung:

Kommunalpolitiker sollten sich um Transparenz in ihrer politischen Arbeit bemühen. Die Stadtratssitzungen sind zwar 

öffentlich und können besucht werden, jedoch ist dies für viele Bürgerinnen und Bürger sehr aufwändig, vielfach 

körperlich auch gar nicht möglich. Deshalb beantragt die BA-Fraktion, dass Sitzungen des Stadtrates in Zukunft als Live-

Übertragung im Internet zu sehen sein sollen. Das ermöglicht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen 

einfachen Einblick in das kommunalpolitische Geschehen bei geringem Aufwand. Auch Menschen mit Behinderungen 

können somit leicht Zuschauer der Ratssitzung werden. 

Andere Städte nutzen diese Möglichkeit bereits seit Jahren 

Überkommenen Bedenken, die sich auf mangelnde Praktikabilität, hohe Kosten oder öffentliches Desinteresse berufen, 

sei entgegengehalten, dass es sich beim Thema "Ratssitzungen im Livestream" keineswegs mehr um Neuland handelt. 

In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Kommunen für diesen Weg der Bürgerbeteiligung entschieden. 

Viele bieten ihren Bürgern inzwischen schon seit einigen Jahren diesen Service. Vorzeigemodell ist seit 2009 der Bonner 

Stadtrat. Aber auch z.B. die Städte Düsseldorf, Essen, Köln, Wuppertal, Bottrop, Braunschweig, Kiel oder Herten 

übertragen ihre Sitzungen ins Netz. Ihr aller Ziel: das öffentliche Interesse an der kommunalen Politik zu fördern und 

den politischen Diskurs zeit- und ortsunabhängig zugänglich zu machen. 

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017 20202018 2019
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Die Abrufzahlen in Kommunen, die diese Technologie nutzen, bestätigen, dass viele Menschen dieses zeitgemäße 

Angebot zu schätzen wissen. Auch der Hildener Stadtrat sollte ein größtmögliches Interesse an der Erweiterung des 

Kreises der politisch interessierten und involvierten Bevölkerung haben. Ein niedrigschwelliges Angebot zur Begleitung 

der Ratssitzung kann dazu einen Baustein bilden. 

Im Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss konnte dem großen Besucherandrang kürzlich nur deshalb 

entsprochen werden, weil Teile des Sitzungssaals geräumt und für Besucher zur Verfügung gestellt wurden. Diese 

Handhabung ist hinsichtlich der freien Mandatsausübung keineswegs selbstverständlich. Hintergrund für das große 

Interesse war ein politisches Flugblatt, dem von einigen Fraktionen nachgesagt wurde, "Falschinformationen zu 

verbreiten". Die Reaktion der Bevölkerung: Etwa 80 sensibilisierte Bürger - die Zahl steht repräsentativ für eine sicher 

erheblich höhere interessierte Menschenmenge - wollten sich aus erster Hand informieren und verfolgten die Sitzung 

im überfüllten Ratssaal. Allen, die nicht erscheinen konnten, blieb die Information und deren unverfälschte Wiedergabe 

versagt. Ein Sachverhalt, der sich genau so jederzeit auch im Rat zutragen könnte, weil in Hilden das digitale Zeitalter 

bei der Weitergabe von Informationen und der Kommunikation mit den Menschen noch unterentwickelt ist.

Politische Partizipation sollte so wenig wie möglich an technischen Hürden scheitern

Das Medium Internet bietet der Öffentlichkeit hervorragende Bedingungen, die Arbeit der gewählten 

Volksvertreterinnen und -vertreter zu verfolgen und die Transparenz der Ratsarbeit zu verbessern. Ein Live-Stream 

kann ein Instrument sein, das es Bürgerinnen und Bürgern erleichtert, das Verhalten der Fraktionen und der 

Ratsmitglieder zu verstehen und politisch zu bewerten. 

Neben der Live-Ausstrahlung, die ein unmittelbares Begleiten der Ratssitzung ermöglicht, sollte die Technik zusätzlich 

eine Zweitverwertung als später abrufbares Video ermöglichen, so dass auch eine völlig startzeitunabhgängige 

Rezeption möglich wird. Die Auswahl zwischen eigener Teilnahme, Live-Stream und schließlich Videoarchiv stellt die 

breitestmögliche Angebotsvielfalt für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dar. Mit weniger sollte sich der Stadtrat 

nicht mehr zufrieden geben.

Der technische Aufwand für die Übertragung einer Ratssitzung ist verhältnismäßig gering und vor allem preiswert. Die 

Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass ein entsprechendes Angebot mit vertretbarem Aufwand und niedrigen 

Einmalkosten umsetzbar ist. Dabei gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, die sich durch die Software und auch 

durch wirtschaftliche Kriterien unterscheiden. Die Bürgermeisterin wird daher aufgefordert, im Konzept eine 

technische Lösung dem Stadtrat vorzuschlagen, die eine kostengünstige und technisch optimale Umsetzung beinhaltet. 

Der Mitschnitt von öffentlichen Sitzungen des Rates dürfte rechtlich beanstandungsfrei sein, sofern der Rat einen 

entsprechenden Beschluss fällt. Störungen des Sitzungsbetriebes sind nicht zu erwarten.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Im Zusammenspiel mit dem Grundsatz der Öffentlichkeit nach §§ 48 Abs. 2 GO ist mittlerweile anerkannt, dass die 

jeweilige Kommunalvertretung solche Aufnahmen und Übertragungen durch ihre Geschäftsordnung regeln kann. Dabei 

sind allerdings die einschlägigen verfassungs- und datenschutzrechtlichen Grenzen zu beachten. Insbesondere ist 

darauf zu verweisen, dass die Video- und Audioübertragung der Sitzung einer Kommunalvertretung eine 

Datenübermittlung im Sinne von § 16 Abs. 1 DSG NRW darstellt. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit hat verschiedentlich klargestellt, dass der einzelne Teilnehmer einer Rats- oder Kreistagssitzung es 

trotz grundsätzlicher Öffentlichkeit nicht hinnehmen muss, dass seine Teilnahme festgehalten und seine Beiträge 

weltweit speicher- und verarbeitungsfähig im Internet zur Verfügung gestellt werden. Daraus folgt im Weiteren, dass 

sich alle Teilnehmer einer Gremiensitzung mit einer möglichen Übertragung bzw. Aufzeichnung einverstanden erklären 

müssen.

Ohne diese Einwilligung würde gegen den Willen von Mandatsträgern, Verwaltungsmitarbeitern und Zuschauern in 

deren verfassungsrechtlich geschützte Rechte am eigenen Bild und auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 

i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, §§ 4 Abs. 1, 13 Abs. 1, 16 Abs. 1 DSG NRW, 22 KunstUrhG) eingegriffen. Dies gilt im gleichen 

Maße natürlich auch für Personen, die im Rahmen der Einwohnerfragestunde reden möchten.

Ein entsprechendes Konzept kann natürlich erstellt werden. Eine kurze Recherche im Internet hat ergeben, dass auch 

andere Städte sich bereits mit dem Thema beschäftigt haben. Aus Kostengründen ist die Umsetzung das aber meistens 

abgelehnt worden. Kosten für die Durchführung können allerdings ohne größeren Aufwand nicht ermittelt werden.
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Die Stadt Monheim erarbeitet zurzeit ein Konzept, über das der Rat dann entscheiden soll. Vorgeschlagen wird eine 

Lösung, bei der bis zu 4 Kameras sowie ein Schnittarbeitsplatz zum Einsatz kommen soll. Von dem Schnittarbeitsplatz 

werden dann u.a. die gerade besprochenen Tagesordnungspunkte und die Namen der Vortragenden eingeblendet. 

Ohne eine solche Einblendung ist zumindest die Recherche-Funktion ziemlich sinnfrei (2 Stunden Video ohne weitere 

Infos worum es gerade geht...).Die Umsetzung soll mit externer Hilfe erfolgen.

Auch die Stadt Hilden müsste externe Hilfe in Anspruch nehmen, da entsprechendes Personal nicht vorhanden ist.

 

Die Livestreams zeigen in der Regel zwei Bildausschnitte: Eine „Totale“ entweder von vorne oder von hinten und eine 

Großaufnahme der jeweiligen RednerInnen an einem Stehpult.

Die Videoaufnahme des gesamten Sitzungssaales setzt zunächst einmal die Einwilligung aller Rats- und 

Ausschussmitglieder und aller Verwaltungsangehöriger voraus.

Die Aufnahme der Beiträge nur von einer vorgegebenen Stelle macht technisch Sinn, da Bild und Ton nur einmal von 

einer fest installierten Kamera eingestellt und ausgerichtet werden muss. Eine Aufnahme der RednerInnen von ihrem 

jeweiligen Platz hieße, es müsste mindestens ein Kameramann mit einer mobilen Kamera permanent durch den Saal 

laufen, was abgesehen von einer möglichen Verletzung von Persönlichkeitsrechten den Sitzungsverlauf stört und eine 

deutlich teurere Variante sein dürfte.

Bei der räumlichen Enge des Saales sind aber auch 

 a)die Einrichtung eines zusätzlichen Rednerpultes, die eine Aufzeichnung ausschließlich der RednerInnen ohne andere 

Sitzungsteilnehmer im Hintergrund ermöglicht, und

 b)eine großzügigere Anordnung der Sitzreihen, die ein störungsfreies Verlassen / Wiedereinnehmen des Sitzplatzes 

erlauben,

problematisch.  

Darüber hinaus gibt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW in einer Stellungnahme vom 

7.5.2014 zu bedenken:

„(...) Abgesehen von den insofern entstehenden zusätzlichen Kosten, ist daran zu erinnern, dass es sich bei 

kommunalen Mandatsträgern — mit Ausnahme kommunalpolitisch aktiver Mitglieder von Bundestag und Landtag — 

um ehrenamtliche Politiker handelt, bei denen ein „professionelles Auftreten" vor laufenden Kameras nicht erwartet 

werden kann. Vielmehr müssen ehrenamtlich tätige Mandatsträger die Möglichkeit haben, sich in Räten und Kreistagen 

in einer vor der direkten Wahrnehmung durch einen unbestimmten Zuhörerkreis geschützten Atmosphäre mit 

Wortbeiträgen beteiligen zu können. Würden ihre Debattenbeiträge auf der Basis einer entsprechenden 

Hauptsatzungsregelung künftig generell gefilmt und langfristig gespeichert sowie allgemein zugänglich gemacht, müsste 

mit einem negativen Einfluss auf die Diskussionskultur in kommunalen Vertretungen gerechnet werden. Während sich 

einerseits ungeübte Mandatsträger durch eine ständige Öffentlichkeits- und Medienpräsenz unter Druck gesetzt und in 

ihrem freien Mandat eingeschränkt fühlen könnten und von Wortmeldungen abgehalten würden, wäre andererseits zu 

befürchten, dass „Schaufensterreden" gehalten werden, die eine sachorientierte Debatte nachhaltig erschweren.

(...) Genauso können an einer Gremiensitzung teilnehmende Einwohner betroffen sein, verlangt es manchem 

Einwohner doch bereits jetzt eine gewisse Überwindung ab, im Rahmen von Einwohnerfragestunden vor einem 

größeren Publikum ein Anliegen anzusprechen. Diese Hürde würde wesentlich höher, wenn die betreffenden 

Einwohner bei ihren Anfragen künftig Video- und Audioaufnahmen ausgesetzt wären. Für die kommunalpolitische 

Teilhabe der Bürgerschaft wäre dies letztlich kontraproduktiv."

In dem Zusammenhang wird daran erinnert, dass es in Hilden bisher üblich ist, Redebeiträge vom jeweiligen Sitzplatz 

aus zu leisten. Redebeiträge von einem Rednerpult könnten auch für manche Mandatsträger eine höhere Hürde 

darstellen.  

Die Zugriffszahlen auf die Streams liegen in Essen zwischen 200 und 800 je Ratssitzung, in Braunschweig bei zwischen 

180 und 480. Davon entfallen ca. ein Drittel auf den Live-Stream und zwei Drittel auf die Archivfunktion. Umgerechnet 

auf Hilden würde das also 20 — 80 Nutzer je Ratssitzung bedeuten, wovon ca. 7 — 30 „live dabei" wären.
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Kostenträger 0108019010

Antrag Nr.
21

Kostenart 999999

Antragsteller Bündnis90/Grüne Verweis auf Antrag

Vorkostentr. Personalmanagement

Amt 

1000

Produkt 010801 Personalmanagement

Sonstige Änderungen

Text Antrag

Zukünftig sollen beim Produkt „Personalmanagement“ folgende Kennzahlen aufgenommen werden:

- Anzahl der bei der Stadtverwaltung Hilden beschäftigten Menschen mit Behinderung

- Anzahl der Beschäftigten mit Migrationshintergrund

Begründung:

Die Stadtverwaltung hat eine Vorbildfunktion bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen und mit 

Migrationshintergrund. Die Aufnahme der entsprechenden Kennzahlen beim Produkt „Personalmanagement“ schafft 

die erforderliche Transparenz und lässt ggf. vorhandenen Handlungsbedarf erkennen.

Änderung des Antrages in der Sitzung des Personalausschusses am 13.02.2017:

Anstelle der Anzahl der Beschäftigten mit Migrationshintergrund soll die Anzahl der Beschäftigten mit ausländischer 

Staatsbürgerschaft aufgenommen werden.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Die Aufnahme der Anzahl der Beschäftigten mit Behinderung als Kennzahl ist künftig unproblematisch möglich.

Die Ausweisung der Anzahl der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist dagegen leider nicht möglich. Nach der 

amtlichen Definition sind Menschen mit Migrationshintergrund die „nach 1949 auf das heutige Gebiet der BRD 

Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit 

zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“. Die für eine solche 

Auswertung der „Beschäftigten mit Migrationshintergrund“ erforderlichen persönlichen Daten der Mitarbeiter/innen 

der Stadtverwaltung Hilden sind in den Personalakten nicht vorhanden, so dass die Ermittlung dieser Kennzahl nicht 

möglich ist.

PA 5 7 - Dafür: Grüne, SPD

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017 20202018 2019
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Kostenträger 0108049010

Antrag Nr.
26

Kostenart 999999

Antragsteller Bündnis90/Grüne Verweis auf Antrag

Vorkostentr.Personalservice

Amt 

1000

Produkt 010804 Personalservice

Sonstige Änderungen

Text Antrag

Externe Vergabe einer Mitarbeiterbefragung

Begründung:

Das Rechnungsprüfungsamt hat dringenden Bedarf beim Arbeitsklima in der Stadtverwaltung festgestellt. Eine extern 

vergebene Mitarbeiterbefragung gibt neutralen Aufschluss über Verbesserungsmöglichkeiten.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Wie bereits in der letzten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses durch die Verwaltung erläutert wurde, fällt die 

mögliche Beauftragung einer externen Mitarbeiterbefragung unter die Organisationshoheit und die Kompetenzen der 

Bürgermeisterin als Dienstvorgesetzte der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten der Stadt. Derartige 

Fragestellungen entziehen sich insofern der politischen Beschlussfassung durch den Rat und seine Ausschüsse.

PA 1 11 - Dafür: Grüne

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017 20202018 2019
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Kostenträger 0110019010

Antrag Nr.
01

Kostenart 999999

Antragsteller CDU Verweis auf Antrag

Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Amt 

1000

Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Sonstige Änderungen

Text Antrag

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie I101600050 bis I101600052

Die CDU-Fraktion beantragt die Vorlage eines Berichtes zur bisherigen Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für 

Hildener Schulen 2016 – 2019 und eines Konzeptes zur Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der zugesagten 

Landesmittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" und der angekündigten Bundesmittel zum Digitalpakt.

Begründung:

Die Stadt Hilden hat mit den bisherigen Medienentwicklungsplänen gute Voraussetzungen für eine moderne und 

ausreichende It-Infrastruktur in den Schulen geschaffen. Im Sommer 2015 wurde die 3. Fortschreibung des 

Medienentwicklungsplanes 2015 bis 2019 beschlossen. Diese musste allerdings 2016 aufgrund der kritischen 

Finanzsituation aktualisiert und erheblich zurückgefahren werden. Aus Sicht der CDU-Fraktion ist es erforderlich 

nunmehr zu bilanzieren, ob und in welchem Umfang eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt ist. Zudem gilt es, die 

Planung zu aktualisieren, um mit den angekündigten Landes-und Bundesmitteln die große Chance zu nutzen, in enger 

Abstimmung mit den Schulen die Digitalisierung in Hilden weiter voran zu treiben.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Sofern der Antrag der CDU-Fraktion angenommen wird, ist die Verwaltung in der Lage, in der Sitzung des Schul- und 

Sportausschusses Anfang Juli 2017 einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Die durch das Förderprogramm des 

Landes NRW „Gute Schule 2020“ der Stadt Hilden zur Verfügung stehenden Mittel werden nach dem 

Schulgebäudeunterhaltungsprogramm vollständig für Baumaßnahmen in Schulen eingesetzt, so dass darüber hinaus 

keine Mittel für die Medienentwicklung mehr zur Verfügung stehen. Die vom Bund angekündigten Bundesmittel zum 

Digitalpakt sind bisher noch nicht konkretisiert worden. Soweit dies in den kommenden Wochen erfolgt, können hierzu 

auch Aussagen in den Bericht aufgenommen werden, um eine Nutzung solcher Mittel auch in Hilden zu ermöglichen.

SSA Einst. - -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017 20202018 2019
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Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.
03

Kostenart 521110

Antragsteller Bürgeraktion Verweis auf Antrag

Unterhaltung von Gebäuden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

Text Antrag

Die Bürgeraktion beantragt, die im Schulgebäudeunterhaltungsprogramm für 2018 geplante Maßnahme über die 

Erneuerung der Bodenfliesen in der Außentoilettenanlage der Grundschule Am Elbsee auf das Jahr 2017 vorzuziehen.

Ebenso wird beantragt, zeitgleich den Austausch der Siphons in den Bodenabläufen, sowie den Austausch der Siphons 

an den Urinalen vorzunehmen.

Begründung:

Aufgrund der hohen Geruchsbelästigung und des bedenklichen hygienischen Zustands halten wir die Ausführung der 

Arbeiten bereits in 2017 für dringend erforderlich. Zudem wurde der Großteil der Renovierungen der Aussentoiletten 

bereits 2016 in Eigenleistung durchgeführt, so dass lediglich der Austausch des Bodenbelages und der Siphons noch zur 

finalen Fertigstellung fehlt.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Die Zuordnung der Maßnahmen des Schulgebäudeunterhaltungsprogrammes zu einzelnen Haushaltsjahren erfolgte 

nicht nur unter dem Aspekt der „Dringlichkeit“, sondern auch unter Berücksichtigung der der Verwaltung zur Verfügung 

stehenden Arbeitskapazitäten. Sollte dem Antrag gefolgt werden, ist eine Kompensation an anderer Stelle erforderlich, 

z.B. durch Verschiebung der Bodenerneuerung in den Sanitärräumen der Turnhalle Furtwänglerstraße, die mit 14.000 € 

auch finanziell einen vergleichbaren Umfang aufweist.

1.827.000,00

15.000,00

SSA

UKS

Einst. - -

11 1 - Dagegen: Allianz

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.842.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

-15.000,00 0,00 0,00

1.722.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

20202018 2019

Liste 3  -   Seite 8 von 24



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.
05

Kostenart 521110

Antragsteller Allianz Verweis auf Antrag

Unterhaltung von Gebäuden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

Text Antrag

Im Maßnahmenkatalog für das Schulgebäudeunterhaltungsprogramm 2016 ist die Entfernung des Efeus am 

Schulgebäude der Walter-Wiederholt-Schule mit 1000,- € und die Entfernung des Fassadenbewuchses an den 

Gebäuden der Grundschule Schulstr. 40/42 und der Turnhalle Schützenstraße mit 8.000,- € veranschlagt.

Die ALLIANZ für Hilden beantrag, das Efeu bzw. den Fassadenbewuchs durch den städtischen Bauhof entfernen zu 

lassen.

Begründung:

Die Entfernung des Efeus bzw. des Fassadenbewuchses kann durch den städtischen Bauhof kostengünstiger erledigt 

werden.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Bei der durchgeführten Besichtigung verschiedener Schulgebäude am 12.01.2017 wurde bereits einem Vertreter der 

Fraktion ALLIANZ für Hilden auf Nachfrage mitgeteilt, dass diese Aufgabe tatsächlich durch städt. Mitarbeiter des 

Bauhofes durchgeführt werden soll. Insofern ist der Antrag obsolet.

1.827.000,00

0,00

SSA

UKS

- Einst. -

1 11 - Dafür: Allianz

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.827.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

0,00 0,00 0,00

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

20202018 2019

Liste 3  -   Seite 9 von 24



Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.
06

Kostenart 521110

Antragsteller Allianz Verweis auf Antrag

Unterhaltung von Gebäuden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

Text Antrag

Die ALLIANZ für Hilden stellt den Antrag, zu prüfen, ob der Moosbefall auf den Dächern der Adolf-Kolping-Schule zu 

Schäden führen kann.

Begründung:

Durch die Grünbildung kann es zu einer fehlenden Hinterlüftung der Deckung kommen. Schlechter Luftaustausch hinter 

den Dachziegeln sorgt dafür, dass der Abtrocknungsprozess auf dem Dach entschieden langsamer erfolgt und hierdurch 

Schäden am Gebäude verursacht. Ferner könnte sich durch das Moos das Wasser aufstauen und dadurch ebenfalls zu 

Wasserschäden führen.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Natürlich kann eine Prüfung vorgenommen werden. Allerdings sieht auch der Dachverband des Deutschen 

Dachdeckerhandwerks in der Entfernung von Dachmoos lediglich eine optische Veränderung. Er steht auf dem 

Standpunkt, dass eine Entmoosung die Lebensdauer eines Daches nicht erhöht. Weiterhin befindet sich gegen 

eindringendes Wasser unterhalb der Dacheindeckung eine entsprechende Unterspannbahn. Eine vergleichbare 

Thematik ergibt sich bei sog. Gründächern, die auch dazu dienen sollen, Wasser auf der Dachfläche zurückzuhalten. 

Insofern wird seitens der Verwaltung eine derartige Prüfung, die natürlich auch Aufwand erfordert, nicht für 

erforderlich gehalten.

1.827.000,00

0,00

SSA

UKS

- Einst. -

1 11 - Dafür: Allianz

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.827.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

0,00 0,00 0,00

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

20202018 2019
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Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.
07

Kostenart 521110

Antragsteller Allianz Verweis auf Antrag

Unterhaltung von Gebäuden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

Text Antrag

Die ALLIANZ für Hilden beantragt, in der Walter-Wiederhold-Schule auch die Toilettenanlagen für die Lehrer zu 

sanieren.

Begründung:

Die Sanierung der Lehrertoilettenanlagen sollte zeitgleich mit den Schülertoiletten vorgenommen werden, da der 

bauliche Zustand dieser Toiletten ebenfalls nicht hinnehmbar ist. Zudem ist davon auszugehen, dass die Kosten für eine 

spätere Sanierung der Lehrertoiletten höher ausfallen.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Die Einschätzung, dass der bauliche Zustand der Lehrertoiletten derzeit nicht hinnehmbar ist, wird von der Verwaltung 

nicht geteilt. Angesichts der aktuell sehr überhitzten Baukonjunktur wird zudem davon ausgegangen, dass eine spätere 

Sanierung nicht teurer wird.

1.827.000,00

0,00

SSA

UKS

- Einst. -

1 11 - Dafür: Allianz

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.827.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

0,00 0,00 0,00

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

20202018 2019
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Kostenträger 0113010010

Antrag Nr.
24

Kostenart 521110

Antragsteller Bündnis90/Grüne Verweis auf Antrag

Unterhaltung von Gebäuden

Amt 

2600

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

Text Antrag

Fensteraustausch in der Mensa Adolf-Reichwein-Schule

Begründung:

Der Mensabereich ist mit Fenstern ausgestattet, die keine Blickdurchlässigkeit haben; dies führt zu äußerst 

unangenehmen Lichtverhältnissen.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Am Grundschulstandort Beethovenstraße kommt es nach Durchführung der Schulentwicklungsplanung möglicherweise 

zu baulichen Änderungen, die u.a. auch die Mensa der Adolf-Reichwein-Schule betreffen. Die Vorlage der 

Schulentwicklungsplanung sollte daher abgewartet werden, um in einer Gesamtkonzeption die erforderlichen 

Baumaßnahmen darstellen zu können. Im Übrigen hat die Art des Fensters bislang zu keinerlei Beschwerden geführt.

1.827.000,00

0,00

SSA

UKS

1 11 -

1 11 -

Dafür: Grüne

Dafür: Grüne

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 1.827.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

0,00 0,00 0,00

1.737.400,00 1.542.500,00 1.852.000,00

20202018 2019
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Kostenträger 0603059010

Antrag Nr.
15

Kostenart 999999

Antragsteller AfD Verweis auf Antrag

Vorkostenträger Beratungsangebote für Familien und Bildung

Amt 

5100

Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Sonstige Änderungen

Text Antrag

Die Verwaltung wird beauftragt, in diesem Produkt auch eine ausgebildete Kinderkrankenschwester o.ä. anstelle 

des/der Psychologen oder Sozialpädagogen ohne Stellenvermehrung zu beschäftigen.

Begründung:

Eines der Hauptanliegen der AfD ist bekanntlich die Förderung von Familien. Ausweislich des Werbeflyers der Stadt 

Hilden werden im Bereich „Hilfe für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern“ (wohl Produkt 060305) Dipl.-

Heilpädagogen, Dipl.-Psychologen und Dipl.-Sozalpädagogen beschäftigt. Keine von diesen Personen hat allerdings die 

Qualifikation, den Eltern in praktischen Lebenslagen zu helfen. Wenn junge Eltern z.B. nicht wissen, was sie tun müssen, 

wenn ihr Baby einen wunden Po hat, sind diese Personen nicht die geeigneten Ansprechpartner. (Groß-) Eltern, die 

helfen können, wohnen regelmäßig nicht mehr in der Nähe.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Seit 2012 bietet die Psychologische Beratungsstelle zusätzlich zu ihrem bestehenden Angebot (Erziehungsberatung, 

Familienberatung und schulpsychologische Beratung) eine spezialisierte Beratung für Eltern mit Säuglingen und 

Kleinkindern an. 

Diese Hilfe orientiert sich stark am Konzept der Entwicklungspsychologischen Beratung (EPB), das federführend von 

Prof. Dr. Ute Ziegenhain, Leiterin der Sektion Pädagogik, Jugendhilfe, Bildungsforschung und 

Entwicklungspsychopathologie an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des 

Universitätsklinikums Ulm, entwickelt und evaluiert wurde. Die Entwicklungspsychologische Beratung ist eine 

videogestützte, niedrigschwellige Beratung. Dabei wird der Aufbau einer sicheren Eltern-Kind-Bindung gestärkt, die 

Wahrnehmung der Signale ihres Kindes wird gefördert und den Eltern werden Informationen über kindliche 

Entwicklungsprozesse vermittelt. Das Beratungsangebot richtet sich an Eltern, deren Kinder exzessiv schreien, schlecht 

bzw. kaum schlafen oder sehr trotzig sind. Im Mittelpunkt der Beratung steht die bindungsfördernde Interaktion der 

Eltern mit ihrem Kind. 

Es geht ausdrücklich nicht um pflegerische Fragen wie z.B. das Versorgen eines wunden Pos. Das klären die Eltern in der 

Regel mit der Hebamme, die sie nach der Geburt berät oder aber mit dem zuständigen Kinderarzt oder einer 

Kinderkrankenschwester in der Geburtsklinik. Zu all diesen Fachkräften unterhält die Psychologische Beratungsstelle 

enge und vertrauensvolle Kooperationen. Für den Fall, dass Eltern in pflegerischen Fragen keine Person haben, an die 

sie sich wenden können, vermitteln die Kolleginnen der Beratungsstelle entsprechende Kontakte. 

Der Aufbau dieses besonderen Angebotes fand ohne Stellenerweiterung statt, d.h. einige der in der Beratungsstelle 

ohnehin tätigen Fachkräfte bearbeiten jetzt mit einem bestimmten Stundenanteil zusätzlich zu den 

erziehungsberaterischen und schulpsychologischen Fragestellungen auch Hilfeanfragen von Eltern mit Säuglingen und 

Kleinkindern. Sie sind dafür in besonderer Weise geeignet, da sie aufgrund ihrer Ausbildung (Studium, Weiterbildungen) 

über weitreichende Kenntnisse u.a. in Gesprächsführung, Entwicklungspsychologie, Video-Interaktionsberatung und 

JHA - Einst. -

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017 20202018 2019
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Kinderschutz verfügen. Darüber hinaus haben sie sich in einer 2-jährigen Weiterbildung speziell für die 

„Entwicklungspsychologische Beratung“ von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern mit Zertifikat qualifiziert.

Es werden Eltern beraten, die extrem verzweifelt sind, weil ihr Kind stundenlang am Tag schreit oder in der Nacht kaum 

schläft. Um Eltern zu helfen, die am Rande ihrer Kraft sind, braucht es Beraterinnen, die über eine gleichermaßen breite 

und spezialisierte Qualifikation in den o.g. Bereichen verfügen. Die Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe 

kann durch eine Kinderkrankenschwester nicht geleistet werden.
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Kostenträger 0801010010

Antrag Nr.
12

Kostenart 999999

Antragsteller Allianz Verweis auf Antrag

Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth

Amt 

5100

Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Sonstige Änderungen

Text Antrag

Die ALLIANZ für Hilden beantragt, dass sich die Stadtverwaltung um Sponsoren für die Erneuerungen der 

Sportplatzbeläge der Anlagen am Bandsbusch, am Kalstert, am Weidenweg, an der Schützenstraße, an der 

Hoffeldstraße und an der Furtwänglerstraße bemüht. Ziel ist die Kosten für die anstehenden Erneuerungen möglichst 

vollumfängliche über Sponsorengelder abzudecken, so dass die jeweiligen Haushalte dementsprechend entlastet 

werden. Als Gegenleistung sind möglichen Sponsoren beispielsweise Werbemöglichkeiten, insbesondere die 

Namenspatenschaft und Nutzungszeiten für Veranstaltungen sowie Betriebssportaktivitäten anzubieten. Über den 

Stand der Bemühungen ist regelmäßig im Rat zu berichten.

Begründung:

Für die Erneuerungen der Sportplatzbeläge sind in den kommenden Haushalten Beträge zwischen 170.000 EUR und 

230.000 EUR, in Summe über 1 Mio. EUR veranschlagt. Der Haushalt 2017 und die kommenden Haushalte sind von 

diesen Ausgaben zu entlasten und die Haushaltdefizite im gleichen Umfang zu reduzieren.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Grundsätzlich kann geprüft werden, ob eine anteilige Refinanzierung der Erneuerung der Kunstrasenplätze über 

Sponsoring erfolgen kann. Erfahrung zur Thematik dazu gibt es dazu bereits über das Sponsoring der Stadtwerke Hilden 

die Arena betreffend. In Abstimmung mit den Vereinen sollten dazu Eckpunkte vereinbart werden, aus denen bspw. 

hervorgeht, welche Art von Sponsoring möglich ist, welches Sponsoring auszuschließen ist (bspw. Brauereien), in 

welcher Verantwortung die Einwerbung von Sponsoring liegt etc.  

Betont werden muss an dieser Stelle aber, dass es äußert unwahrscheinlich ist, das Gros der benötigten Mittel über 

Sponsoring einzuwerben. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen sind nur wenige (Groß)Firmen vor Ort, für die dies 

attraktiv sein könnte. Zum anderen haben Firmen in der Regel über mehrere Jahre definierte Projekte, in denen sie sich 

engagieren. Eine Gefährdung anderer Projekte, z.B. aus dem Kulturbereich, welche ebenfalls auf Sponsorenmittel 

angewiesen sind, ist unbedingt zu vermeiden. Schlussendlich muss auch konstatiert werden, dass die Plätze i.d.R. keine 

überregionale Bedeutung haben, so dass der Marketingeffekt für einen potentiellen Sponsor als eher überschaubar 

bewertet werden muss. Vor diesem Hintergrund kann durch Sponsoring keine Kostenübernahme erzielt werden, 

allenfalls eine Reduzierung der verwaltungsseitigen (Unterhaltungs)kosten. 

Die Verwaltung wird in jedem Fall gemeinsam mit den Vereinen und dem Stadtsportverband die Möglichkeiten 

ausloten und versuchen Sponsoren zu gewinnen, um so den städtischen Anteil entsprechend zu senken.

0,00

SSA 1 11 - Dafür: FDP

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz:

Erläuterungen Beschluss

2017

0,00 0,00 0,00

20202018 2019
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Kostenträger 0801020010

Antrag Nr.
02

Kostenart 521156

Antragsteller CDU Verweis auf Antrag

Planung/Bau von Sportaußenanlagen

Amt 

6600

Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen

Text Antrag

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+ 230.000 € in 2017, - 230.000 € in 2018

Die CDU Fraktion beantragt, die Sanierung des Kunstrasenplatzes Hoffeldstraße von 2018 auf 2017 vorzuziehen.

Der Platz an der Hoffeldstr. wird von allen Mannschaften des VfB 03 Hilden intensiv genutzt. Mit der 1. und 2. 

Mannschaft stellt der VfB 03 Hilden die beiden höchstklassigen Fußballmannschaften in Hilden. Regelmäßig wird von 

den Gastmannschaften Kritik am Zustand des Kunstrasenplatzes geäußert. Eine Sanierung in 2018 würde eine weitere 

Nutzung des Platzes für 1,5 Jahre bedeuten. Im Hinblick auf den bereits heute abgenutzten, schlechten Zustand des 

Platzes und die Auslastung ist diese Terminierung nicht sinnvoll und hinnehmbar.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mit der SV 66/079 hat Amt 66 am 23.11.16 im Schul- und Sportausschuss über Alter, Zustand und bisher durchgeführte 

Instandsetzungen der Kunstrasenplätze berichtet. Die Verwaltung hat darin dargelegt, dass sie den Platz an der 

Hoffeldstr in 2018 und den Platz an der Furtwänglerstr in 2019 für grundhaft erneuerungsbedürftig ansieht. Dann 

sollten die Kunstrasenbeläge nebst Füllung komplett erneuert werden. Im derzeitigen Zustand sind die Plätze 

bespielbar.

Die im Antrag genannte Beschwerdelage kann nach diesseitiger Einschätzung nur mit einer denkbaren „Härte“ des 

Belages in Verbindung gebracht werden. Als Ursache wäre dann von einer Verdichtung des Sand- und 

Granulatmaterials durch den Spielbetrieb auszugehen. Dies ließe sich durch eine spezielle Tiefenlockerung beheben. 

Die Kosten für eine 2malige Durchführung in 2017 werden auf max. 4.000,- € geschätzt.

ZUSÄTZLICHE STELLUNGNAHME FÜR DEN HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS:

Die Verwaltung hat in der 11. Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 08.02.2017 zugesagt, die Machbarkeit einer 

vorgezogenen Sanierung des Kunstrasens Hoffeldstraße (VFB 03 Hilden)  von 2018 nach 2017 zu prüfen. Nach 

intensiven internen und externen Gesprächen schlägt die Verwaltung weiterhin vor, die Sanierung des Platzes in 2018 

durchzuführen.

Unter einer ganzheitlichen Betrachtung hinsichtlich der Bespielbarkeit und Wirtschaftlichkeit aller ungedeckten 

Sportstätten in Hilden wird der jeweilige Erneuerungszeitpunkt eines Spieluntergrundes individuell festgelegt, um in 

dieser Betrachtungsweise nicht nur das Alter, sondern auch die Nutzungsintensität einfließen lassen zu können. 

Dementsprechend sollten die Spieluntergründe der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch in 2017, die Hoffeldstraße in 

2018 und die Furtwänglerstraße in 2019 erneuert werden. Diese Festlegung spiegelt zudem die Priorisierung der 

202.000,00

230.000,00

SSA Entscheidung wurde in den Haupt- und Finanzausschuss 

vertagt.

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

H + F

Dafür: Dagegen: Enthaltung: Abstimmungverhalten:

Neuer Ansatz: 432.000,00

Erläuterungen Beschluss

2017

252.000,00 252.000,00 22.000,00

-230.000,00 0,00 0,00

22.000,00 252.000,00 22.000,00

20202018 2019
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Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Dringlichkeit der Erneuerungsmaßnahmen wider. Der Zustand des Naturrasenplatzes Am Bandsbusch wird von der 

Verwaltung am kritischsten gesehen. Entsprechend sind alle Planungen weiterer Projekte und der dazu erforderliche 

Personaleinsatz in 2017 bereits abgestimmt.

Externe Gespräche mit einem Planungsbüro haben zudem die Sichtweise der Verwaltung bestätigt. Um den nicht plan- 

und vorhersehbare Zeitfaktor optimaler nutzen zu können, wird zu einer Sanierung des Spieluntergrundes in der 

Hoffeldstraße in 2018 geraten. Eine Sanierung des Kunstrasens in 2017 wird unter den bekannten Bedingungen als 

nicht zielführend angesehen, zumal eine verlässliche Aussage über ein Enddatum der Sanierung nicht gemacht werden 

kann.

E